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Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  

 
der 19. Sitzung der Gemeindevertretung 

am Montag, 30.10.2023, 19:35 Uhr bis 22:23 Uhr 
im dem Saal des Dorfgemeinschaftshauses Basdorf 

 
 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 
Backhaus, Bernd (SPD)  
 
Anwesend: 
Albrecht, Nick (CDU)  
Beckmann, Nicole (SPD)  
Bock, Axel (CDU)  
Brüne, Karl Wilhelm (CDU)  
Dohl, Hans-Joachim (FW)  
Emde, Binia (FDP)  
Emde, Susanne (FW)  
Formella, Eckhard (SPD)  
Göbel, Peter (FW)  
Hamel, Johannes (CDU)  
Henkel, Gerhard (BI Grüne Liste)  
König, Volker (SPD)  
Koppe, Martin (SPD)  
Kubat, Matthias (CDU)  
Lorenz, Jannik (BI Grüne Liste)  
Lorenz, Sven (BI Grüne Liste)  
Metka, Reinhard (SPD)  
Müller, Ulrich (FW)  
Pohlmann, Elias (SPD)  
Raabe, Thomas (FDP)  
Scheffer, Christine (SPD)  
Seibel, Thorben (SPD)  
Späth, Rüdiger (BI Grüne Liste)  
Stracke, Hans-Friedrich (CDU)  
Sude, Gertmann (CDU)  
Wiesemann, Inga (FW)  
Wilke, Karl-Friedrich (FDP)  
Wittmer-Eigenbrodt, Karl (FW)  
Kalhöfer, Karsten  
Kubat, Susanne  
Büchsenschütz-Göbeler, Hermann  
Heidel, Heinrich  
Klinkert, Jürgen (SPD)  
Rikus, Helmut  
Schimana, Andreas (CDU)  
Wrage, Thorsten  



 

Öffentliche Niederschrift zur 19. Sitzung der Gemeindevertretung 2 von 7 

 
Entschuldigt fehlten: 
Kalabis, Andree (FW) 
Müller, Philipp (SPD) 
Großmann, Axel 
Schwarz, Wolfgang 
Beckmann, Dirk 
Weber, Bernd 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 
Kalhöfer, Karsten     Bürgermeister 
Kubat, Susanne     1. Beigeordnete 
Büchsenschütz-Göbeler, Hermann   Beigeordneter  bis TOP 3 
Heidel, Heinrich     Beigeordneter 
Klinkert, Jürgen     Beigeordneter 
Rikus, Helmut      Beigeordneter 
Schimana, Andreas     Beigeordneter  ab TOP 4 
Wrage, Thorsten     Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 15. Dezember 2023 hat Gemeindevertreter Hans-Joa-
chim Dohl zur Niederschrift über die 19. Sitzung vom 30. Oktober 2023, zu Tagesordnungspunkt 6, 
„Antrag des Gemeindevertreters Hans-Joachim Dohl auf Aufforderung des Gemeindevorstandes 
der Nationalparkgemeinde Vöhl zur form- und fristgerechten Klage beim Verwaltungsgericht Kas-
sel gegen den Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums Kassel für 6 Windkraftanlagen 
(WKA) in den Gemarkungen der Gemeinden Vöhl und Lichtenfels (KB 85)“, (VL-129/2023) bean-
tragt, dass die Antragsbegründung der Niederschrift beigefügt werden soll.  
 
Die Gemeindevertretung hat dem Antrag stattgegeben. 
  
Das Beratungsergebnis war: - 18 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen – 
 
Die Antragsbegründung ist als Anlage der Niederschrift beigefügt.  
 

Tagesordnung 
 

öffentliche Sitzung 

1. Protokoll der letzten Sitzung  
2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes  
3. Übergabe der Förderbescheide nach der Vereinsförderrichtlinie (MI-21/2023) 
4. Einführung, Ernennung, Verpflichtung und Vereidigung eines ehrenamtli-

chen                     Beigeordneten 
(VL-127/2023) 

5. Forstwirtschaftsplan 2024 (VL-128/2023) 
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6. Antrag des Gemeindevertreters Hans-Joachim Dohl auf Aufforderung des 
Gemeindevorstandes der Nationalparkgemeinde Vöhl zur form- und frist-
gerechten Klage beim Verwaltungsgericht Kassel gegen den Genehmi-
gungsbescheid des Regierungspräsidiums Kassel für 6 Windkraftanlagen 
(WKA) in den Gemarkungen der Gemeinden Vöhl und Lichtenfels (KB 85) 

(VL-129/2023) 

7. 2. Bericht über den Haushaltsvollzug gemäß § 20 GemHVO (VL-130/2023) 
8. Antrag der CDU-Fraktion zur Wasserversorgung auf Friedhöfen (VL-109/2023) 
9. Anfragen  

nicht-öffentliche Sitzung 

1. Grunderwerb - Erwerb eines Grundstücks mit aufstehendem Wohnhaus in 
Vöhl Marienhagen 

(VL-112/2023) 
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Sitzungsverlauf 
 
Vorsitzender der Gemeindevertretung Bernd Backhaus eröffnet die Sitzung der Gemeindevertre-
tung um 19:35 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und die Ge-
meindevertretung beschlussfähig ist. 
 

öffentliche Sitzung 
1. Protokoll der letzten Sitzung 
 
 
2. Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 
 
3. Übergabe der Förderbescheide nach der Vereinsförderrichtlinie MI-21/2023 
 
Der Vorsitzende, Herr Bernd Backhaus, verliest die Erläuterungen. Der Ausschuss für Soziales 
und Tourismus hat in seiner Sitzung am 4. September 2023 die Förderzusagen nach der Richtlinie 
über die Förderung von Investitionen und Projekten der Vereine in der Nationalparkgemeinde 
Vöhl“ erteilt. Der Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Tourismus, Herr Sven Lorenz, 
übergibt gemeinsam mit Bürgermeister Karsten Kalhöfer die Förderbescheide an die Vertreter der 
Vereine. Dabei spricht Bürgermeister Karsten Kalhöfer den Vereinen seinen Dank und seine Aner-
kennung aus.  
 
Folgenden Förderbescheide werden übergeben: 
 
Antragsteller - Projekt           Fördersumme  
Segel Club Asel Süd e.V. - Stegerweiterung                     357,24 €  
 
Förderkreis "Synagoge in Vöhl" e.V. – Landkulturbotenprojekt        874,00 €  
 
Freunde & Förderer der Grundschule Vöhl e.V. - Trixxit Bewegungstag                  350,00 €  
 
Turnverein Marienhagen 1922 e.V. - Barren für Turngruppen                   446,61 €  
 
Sportverein 1921 Herzhausen - Floorball - Spielbande                     764,30 €  
 
Wir im Orketal e.V. - Überdachung DGH Außenbereich                    923,58 €  
 
Freiwillige Feuerwehr Vöhl-Harbshausen e.V. – Sitzgruppe                   380,80 €  
 
Freiwillige Feuerwehr Ederbringhausen e.V. - Kauf eines Zeltes                   110,00 €  
Sportfreunde 1962 Ederbringhausen e.V. - Sanierung  
 
Schiedsrichterkabine mit Einbau einer Dusche                    234,71 €  
 
CHORiFeen Buchenberg - Anschaffung Vereinskleidung                    183,51 €  
 
Unser Dorf Marienhagen e.V. - Renovierung möglicher  
Vereinsraum, Erwerb von Vereinsausstattung                    425,00 €  
 
Schützenverein Oberorke e.V. - Sanierung Toilettenwagen                   208,76 €  
 
Schützenverein Oberorke e.V. - Sonderförderung  
zerstörter Verkaufswagen                    500,00 €  

https://rim.ekom21.de/voehl/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUJDt0I0QwhBadm7f0uJVt531ncUEFTdHLC6eAzJWBZy/Mitteilungsvorlage-MI-21-2023.pdf
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Feuerwehrverein Buchenberg e.V. - Ersatzbeschaffung eines  
Fahrzeuges "First Responder"                  2.500,00 €  
 
Geschichtsverein Itter-Hessenstein e.V. - Vereins- und Mediendigitalisierung   1.177,65 €  
Summe:                            9.436,16 € 
 
 
 

 
4. Einführung, Ernennung, Verpflichtung und Vereidigung eines ehren-

amtlichen                     Beigeordneten 
VL-127/2023 

 
Der Vorsitzende, Herr Bernd Backhaus, verliest die Erläuterungen. Die offizielle Verabschiedung 
des langjährigen Beigeordneten Hermann Büchenschütz-Göbeler soll in der nächsten Sitzung der 
Gemeindevertretung erfolgen. Dann soll auch über die Verleihung einer Ehrenbezeichnung bera-
ten werden. Der Vorsitzende überreicht die Entlassungsurkunde an Herrn Büchenschütz-Göbe-
ler.  
 
Herr Andreas Schimana, OT Obernburg, rückt als Beigeordneter in den Gemeindevorstand nach. 
Es folgt die Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Vereidigung des Beigeordneten. Bürger-
meister Karsten Kalhöfer überreicht die Ernennungsurkunde. Herr Andreas Schimana verzichtet 
auf seinen Sitz in der Gemeindevertretung. Als sein Nachfolger wird Herr Nick Albrecht durch den 
Vorsitzenden begrüßt.  
 
 

 
5. Forstwirtschaftsplan 2024 VL-128/2023 
 
Die Kommunalwald GmbH hat den Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2024 vorgelegt. Der Vorsit-
zende, Herr Bernd Backhaus, verliest die Erläuterungen. 
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Volker König, führt aus, dass sein 
Ausschuss über den Forstwirtschaftsplan einen Beschluss gefasst hat und der Gemeindevertretung 
empfiehlt den Forstwirtschaftsplan 2024 in der vorgelegten Fassung zu beschließen. Das Abstim-
mungsergebnis war einstimmig. 
 
Der stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Tourismus, Herr Thorben Seibel, führt 
aus, dass sein Ausschuss einen gleichlautenden Beschluss gefasst hat. Das Abstimmungsergebnis 
lautete 8 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Stimmenthaltung.. 
 
Wortmeldungen gibt es von Karl Wittmer-Eigenbrodt, Gerhard Henkel, Bernd Backhaus und Bür-
germeister Karsten Kalhöfer. 
 
Beschluss: 
Der Forstwirtschaftsplan 2024 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen. 
 
Beratungsergebnis: 
29 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
6. Antrag des Gemeindevertreters Hans-Joachim Dohl auf Aufforde-

rung des Gemeindevorstandes der Nationalparkgemeinde Vöhl zur 
form- und fristgerechten Klage beim Verwaltungsgericht Kassel ge-
gen den Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums Kassel 
für 6 Windkraftanlagen (WKA) in den Gemarkungen der Gemeinden 
Vöhl und Lichtenfels (KB 85) 

VL-129/2023 

 

https://rim.ekom21.de/voehl/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQwF2E7oMJRm6LWe7rnIKsLXGKfGzVYjhL25iNcxc4nW/Beschlussvorlage-VL-127-2023.pdf
https://rim.ekom21.de/voehl/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZebErsyRbFYPCb4qJ683qdo12KXzDtLbXEoPh2PEb8l0/Beschlussvorlage-VL-128-2023.pdf
https://rim.ekom21.de/voehl/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWX3wBC1OQKcIPGQyjuQutjkTEhNAFvkm8O7-AMqZ_vi/Beschlussvorlage-VL-129-2023.pdf
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Der Vorsitzende, Herr Bernd Backhaus, verliest die Sachverhaltsdarstellung und bittet Herrn Dohl 
seinen Antrag einzubringen. In seiner mehr als halbstündigen Antragsbegründung geht Herr Dohl 
u.a. auf das Genehmigungsverfahren, die Umweltverträglichkeit von Windkraftanlagen, den mögli-
chen Einfluss auf das Führen des Titels „Weltnaturerbe“, mögliche Auswirkungen auf den Touris-
mus im Bereich des Nationalparks Kellerwald-Edersee, die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Anla-
gen speziell „Am Mühlenberg“ wegen der langen gesetzlich vorgeschriebenen Abschaltzeiten so-
wie die Belange der Bürger ein.  
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Volker König, führt aus, dass sein 
Ausschuss über den Antrag von Herrn Dohl einen Beschluss gefasst hat und mehrheitlich der Ge-
meindevertretung empfiehlt dem Antrag nicht zuzustimmen. Das Abstimmungsergebnis für den An-
trag lautete 3 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen, 1 Stimmenthaltung. 
 
Der stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Tourismus, Herr Thorben Seibel, führt 
aus, dass sein Ausschuss einen gleichlautenden Beschluss gefasst hat. Das Abstimmungsergebnis 
für den Antrag lautete 1 Ja-Stimme, 6 Gegenstimmen, 1 Stimmenthaltung. 
 
Bürgermeister Kalhöfer führt aus, dass der Gemeindevorstand allein die Rechtmäßigkeit des Ge-
nehmigungsbescheides zu prüfen hat. Der Gemeindevorstand ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 
keine rechtlichen Bedenken gegen den Genehmigungsbescheid bestehen.  
 
An der sich anschließenden Aussprache beteiligen sich die Gemeindevertreterin Inga Wiesemann, 
die Gemeindevertreter Volker König, Gertmann Sude, Gerhard Henkel, Thomas Raabe und Hans-
Joachim Dohl sowie Bürgermeister Karsten Kalhöfer. 
 
Beschluss: 
Der Gemeindevorstand der Nationalparkgemeinde Vöhl wird aufgefordert, form- und fristgerecht 
Klage beim Verwaltungsgericht Kassel gegen den Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidi-
ums Kassel für 6 Windkraftanlagen (WKA) in den Gemarkungen der Gemeinden Vöhl und Lichten-
fels (KB 85), Az.: RPKS-33.1-53e-621-1.1-Vöhl/Lichtenfels-6 WKA-VEW-Sb vom 29.09.2023 zu er-
heben.  
 
 
Beratungsergebnis: 
5 Ja-Stimme(n), 20 Gegenstimme(n), 4 Stimmenthaltung(en) 
 
7. 2. Bericht über den Haushaltsvollzug gemäß § 20 GemHVO VL-130/2023 
 
Der Vorsitzende, Herr Bernd Backhaus, verliest die Sachverhaltsdarstellung.  
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Volker König, führt aus, dass sein 
Ausschuss den 2. Bericht über den Haushaltsvollzug zur Kenntnis genommen hat. 
 
Der stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Tourismus, Herr Thorben Seibel, führt 
aus, dass sein Ausschuss den Bericht ebenfalls zur Kenntnis genommen hat.  
 
Bürgermeister Kalhöfer gibt kurze Erläuterungen. 
 
Wortmeldungen ergeben sich nicht. 
 
Beschluss: 
Der 2. Bericht über den Haushaltsvollzug 2023 nach § 28 GemHVO wird zur Kenntnis genommen.  
 

 
 

https://rim.ekom21.de/voehl/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSEt9nQuzuuPF3HGQMGmkHwb70l-wgeEcmLYmNaZ2WWU/Beschlussvorlage-VL-130-2023.pdf
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8. Antrag der CDU-Fraktion zur Wasserversorgung auf Friedhöfen VL-109/2023 
 
Der Vorsitzende, Herr Bernd Backhaus, verliest den Antrag der CDU-Fraktion und bittet Herrn 
Sude, den Antrag einzubringen. Herr Sude bringt den Antrag ein und begründet ihn.  
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Volker König, führt aus, dass sein 
Ausschuss über den Antrag der CDU-Fraktion einen Beschluss gefasst hat und mehrheitlich der 
Gemeindevertretung empfiehlt dem Antrag zuzustimmen. Das Abstimmungsergebnis lautete 7 Ja-
Stimmen, 0 Gegenstimmen, 2 Stimmenthaltung. 
 
Der stellv. Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Tourismus, Herr Thorben Seibel, führt 
aus, dass sein Ausschuss einen gleichlautenden Beschluss gefasst hat. Das Abstimmungsergebnis 
für den Antrag lautete 9 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Stimmenthaltungen. 
 
An der sich anschließenden Aussprache beteiligen sich die Gemeindevertreter Volker König, Gert-
mann Sude und Ulrich Müller sowie Bürgermeister Karsten Kalhöfer. 
 
 
Beschluss: 
Die CDU-Fraktion beantragt, bei allen geeigneten Friedhofskapellen das Niederschlagswasser von 
den Dachflächen durch einfache bauliche Maßnahmen in geeigneten Behältern aufzufangen und 
zur Nutzung für die Grabpflege bereitzustellen. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Umset-
zung dieses Antrags bei geeigneten Friedhofskapellen baldmöglichst in Zusammenarbeit mit den 
Ortsbeiräten zu prüfen und ggfs. eine entsprechende Durchführung vorzunehmen. 
 
 
Beratungsergebnis: 
29 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
9. Anfragen 
 
Anfragen gibt es nicht. 
 

 

nicht-öffentliche Sitzung 
1. Grunderwerb - Erwerb eines Grundstücks mit aufstehendem Wohn-

haus in Vöhl Marienhagen 
VL-112/2023 

 
Vorsitzender der Gemeindevertretung Bernd Backhaus schließt die öffentliche Sitzung der Ge-
meindevertretung um 22:23 Uhr und bedankt sich bei den Zuschauer für Ihre Teilnahme. 
 
Vöhl, 20.12.2023 

   

gez. Bernd Backhaus 

Vorsitzender der Gemeindevertre-
tung 

 gez. Margit Scherf 

Schriftführer 

   
 

https://rim.ekom21.de/voehl/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZjmZLYfcAC9FpiuD21v-59tKEcazxV41RLwCsAoQO78/Beschlussvorlage-VL-109-2023.pdf
https://rim.ekom21.de/voehl/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZzDrhBEp5yVKT7JklmXP6oQ2_va8AuG1XPd0id1srRW/Beschlussvorlage-VL-112-2023.pdf
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Mitteilungsvorlage 
- öffentlich - 
MI-21/2023 

Fachbereich  

Federführendes Amt 

Kommunale Daseins-
vorsorge und Ge-
meindeentwicklung 
Herr Beckmann 

 
Nationalparkgemeinde 
Vöhl 
 

Datum 11.10.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung 30.10.2023 zur Kenntnis 

 
Betreff: 
Übergabe der Förderbescheide nach der Vereinsförderrichtlinie 
 
Mitteilung / Information: 
 
Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023 wurde in der Sitzung 
der Gemeindevertretung am 06.02.2023 eine Vereinsförderung mit einem Budget von 20.000 Euro 
eingerichtet. Bis zum Stichtag, 1. Mai 2023, sind 16 Förderanträge eingegangen. Ein Antrag wurde 
zurückgezogen, ein weiterer Antrag wurde in das Jahr 2024 verschoben. Der Ausschuss für Sozia-
les und Tourismus hat in seiner Sitzung am 4. September 2023 die Förderzusagen nach der Richt-
linie über die Förderung von Investitionen und Projekten der Vereine in der Nationalparkgemeinde 
Vöhl“ erteilt.  
 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 30. Oktober 2023 sollen die Förderbescheide an die 
Vereinsvertreter übergeben werden.   
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-127/2023 

Federführendes Amt 

Kommunale Daseins-
vorsorge und Ge-
meindeentwicklung 
Herr Beckmann 

 
Nationalparkgemeinde 
Vöhl 
 

Datum 11.10.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung 30.10.2023  

 
Betreff: 
Einführung, Ernennung, Verpflichtung und Vereidigung eines ehrenamtlichen                     
Beigeordneten 
 
Sachdarstellung: 
Herr Beigeordneter Hermann Büchsenschütz-Göbeler, der über den gemeinsamen Wahlvor-
schlag der Fraktion Freie Wähler Vöhl und CDU-Fraktion in der konstituierenden Sitzung der Ge-
meindevertretung am 26. April 2021 in den Gemeindevorstand gewählt wurde, hat mit Wirkung 
zum 31. Oktober 2023 sein Amt niedergelegt. Die Wahl der Beigeordneten fand nach den Grund- 
sätzen der Verhältniswahl (§ 55 Abs. 1 HGO) statt.  
 
Die Träger der Wahlvorschläge haben mit gemeinsamer Erklärung vom 18. August 2023 gemäß 
§ 55 Abs. 4 HGO schriftlich erklärt, dass sich die Reihenfolge der Bewerber/innen des gemeinsa-
men Wahlvorschlags ändern soll. Aufgrund des Ergebnisses der Wahl durch die Gemeindever-
tretung am 26. April 2021 rückt Herr Andreas Schimana, OT Obernburg, als Beigeordneter in den 
Gemeindevorstand nach. Es steht nunmehr die Einführung, Verpflichtung, Ernennung und Verei-
digung des Beigeordneten an. 
 
Der Beigeordnete wird vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung gemäß § 46 Abs. 1 HGO in 
sein Amt eingeführt und mit Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben ver-
pflichtet. Dem Gewählten ist eine Urkunde auszuhändigen. Die Urkunde ist vom Bürgermeister 
und einem Beigeordneten auszufertigen. Die Aushändigung erfolgt durch den Bürgermeister. Die 
Amtszeit des Beigeordneten beginnt mit dem Tage der Aushändigung der Urkunde oder mit dem 
in der Urkunde genannten späteren Zeitpunkt. 
 
Der Beigeordnete muss nach § 38 Beamtenstatusgesetz, §§ 5, 47 Hessisches Beamtengesetz vor 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung den Diensteid leisten.  
 
Mit der Amtseinführung hat der Beigeordnete, falls er Mitglied der Gemeindevertretung ist, sein Man-
dat als Gemeindevertreter zur Verfügung zu stellen. An seine Stelle rückt der nächste noch nicht 
berufenen Bewerber des Wahlvorschlages mit den meisten Stimmen nach (§ 34 KWG). 
 
Dem ehemaligen Beigeordneten Hermann Büchsenschütz-Göbeler ist eine Entlassungsurkunde 
auszuhändigen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
--- 
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-128/2023 

Federführendes Amt 
Kommunale Daseins-
vorsorge und Ge-
meindeentwicklung 

 
Nationalparkgemeinde 
Vöhl 
 

Datum 09.10.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Haupt - und Finanzausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Ausschuss für Soziales und Tourismus 16.10.2023 vorberatend 
Gemeindevorstand 17.10.2023 beschließend 
Gemeindevertretung 30.10.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Forstwirtschaftsplan 2024 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Die Kommunalwald GmbH hat den Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2024 vorgelegt.  
 
Erträgen von insgesamt 46.025,00 € stehen Aufwendungen von 95.159,30 € gegenüber.  
Im Ergebnis wird ein Defizit von 49.134,30 € erwartet.   
Vertreter der Kommunalwald GmbH werden den Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2024 in der     
gemeinsamen Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss und des Ausschusses für Soziales und 
Tourismus am 16. Oktober 2023 vorstellen und für Fragen der Gemeindevertreter zur Verfügung 
stehen.  
 
Der Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2024 ist als Anlage beigefügt.     
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
--- 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, den Forstwirtschaftsplan 2023 in der vorgelegten/        
genänderten Fassung zu beschließen 
 

 
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. 230616_Vöhl_WiPlan_2024_903.xlsx 
 



Waldbesitzer: ha: Datum:
Revier: Dehringhausen FWJ:

Plan Ist Plan €/ ha Ist Plan €/ ha Ist

-49.134,30 € 0,00 €

 Holzernte gesamt (nur 
Unternehmer 

Komplettservice) 10.520,00 €    26,63 €     -  €                
 Holzeinschlag -  €                -  €                

 Holzrücken, Holztransport -  €                -  €                

 Walderneuerung -  €                       Walderneuerung 12.604,00 €    31,91 €     -  €                
Bemerkung:  Waldpflege -  €                       Waldpflege 4.500,00 €      11,39 €     -  €                

 Waldschutz gegen 
Wildschäden 

-  €                      

 Waldschutz gegen 
Wildschäden 

11.000,00 €    27,85 €     -  €                

 Waldschutz gegen 
sonstige Schäden 

-  €                      

 Waldschutz gegen sonstige 
Schäden 

800,00 €         2,03 €       -  €                
 Walderschließung -  €                       Walderschließung 3.160,00 €      8,00 €       -  €                

Klimaangepasstes 
Waldmanagement 35.693,00 €          90,36 €     

 Zusatzaufwand 
Klimaangepasstes 
Waldmanagement 3.569,30 €      9,04 €       -  €                

1.500,00 €             3,80 €       
 Forstliche Neben-

erzeugnisse -  €                -  €                
-  €                       Liegenschaften 1.000,00 €      2,53 €       -  €                

5.925,00 €             15,00 €      Jagd, Fischerei -  €                -  €                
-  €                       Schutz- und Sanierung -  €                -  €                
-  €                       Verkehrssicherung 9.000,00 €      22,78 €     -  €                

-  €                      
 Erholung und 

Umweltbildung 750,00 €         1,90 €       -  €                
-  €                       Leistungen für Dritte -  €                -  €                

10.000,00 €          25,32 €      Aufwand Verwaltung 38.256,00 €    96,85 €     -  €                

-  €                      
 Eigene Maschinen und 

Fuhrpark -  €                -  €                
46.025,00 €          116,52 €   -  €                95.159,30 €    240,91 €   -  €                

vorgelegt: Personalkosten -  €                
20.09.23 gez. Schulenberg

35.693,00 €          90,36 €    
sonstige Fixkosten (nicht 
steuerbar durch KWWF)

95.159,30 €    240,91 €   -  €                

nicht berücksichtigte 
Fördermittel: 

14.07.2023

Aufwendungen

2024

Erholung und Umweltbildung
Leistungen für Dritte

 Verkehrssicherung 

Gemeinde Vöhl 395

Betriebsergebnis

Schutz- und Sanierung

Erträge

Jagd, Fischerei
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72,41 €     

Im Gemeindewald sind nur noch geringe Holzerntemengen 
realisierbar. Der Großteil der Waldfläche ist durch die Kalamität 
abgenutzt oder im Bestandesgefüge so gestört, dass eine weitere 
Nutzung nicht fachlich sinnvoll umsetzbar ist. Restmengen der 
Vorjahre wurden bereits liquidiert. Dementsprechend stellt sich die 
EInnahmeseite sehr ernüchternd dar. 
Die Wiederbewaldung soll weitergeführt und zu rund 1/3 aus der 
Waldrückstellung refinanziert werden. Durch die Lage des 
Gemeindewaldes spielt die Verkehrssicherung eine große Rolle und 
blidet einen entsprechend ergebniswirksamen Kostenfaktor. Alle 
Maßnahmen werden auf mögliche Fördergelder hin geprüft. Alle 
Einnahmen aus Förderung sind grundsätzlich 
Finanzierungsoptionen, aber im Plan zunächst nicht berücksichtigt.

Auch unter Berücksichtigung der Fördermittel für Klimaangepasstes 
Waldmanagement schließt das Planergebnis negativ ab. Bereits 
gestellte Förderanträge für Verkehrssicherungsmaßnahmen lassen 
aber weitere Fördereinnahmen für 2024 erwarten.

Forstliche Nebenerzeugnisse
Liegenschaften

28.600,00 €          

Holzerträge
Erlös an der Waldstraße

Erlös Stockkauf

Entnahme Waldrückstellung

sonstige Erträge



Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024

 PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST 

 Materialaufwand 
                         -   €                        -   €                           -   €                          -   €                      -   €                                -   € 

 Unternehmer-
leistungen            10.520,00 €                        -   €                           -   €            12.604,00 €          4.500,00 €                 11.000,00 € 

 Verbrauch eigener 
Erzeugnisse 

(kalkulatorisch)                          -   €                        -   €                           -   €                          -   €                      -   €                                -   € 
 Summe           10.520,00 €                       -   €                       -   €                       -   €                           -   €                       -   €           12.604,00 €                      -   €         4.500,00 €                    -   €                11.000,00 €                       -   € 

 PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST 

 Materialaufwand 
                         -   €                        -   €                           -   €                          -   €             500,00 €                                -   € 

 Unternehmer-
leistungen                 800,00 €            3.160,00 €               3.569,30 €                          -   €             500,00 €                                -   € 

 Verbrauch eigener 
Erzeugnisse 

(kalkulatorisch)                          -   €                        -   €                           -   €                          -   €                      -   €                                -   € 
 Summe                800,00 €                       -   €           3.160,00 €                       -   €              3.569,30 €                       -   €                         -   €                      -   €         1.000,00 €                    -   €                               -   €                       -   € 

 PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST 

 Materialaufwand 
                500,00 €                        -   €                        -   €                           -   €                 750,00 €                      -   €                   1.250,00 €                        -   € 

 Unternehmer-
leistungen            46.653,30 €                        -   €                        -   €               9.000,00 €                          -   €                      -   €                 55.653,30 €                        -   € 

 Verbrauch eigener 
Erzeugnisse 

(kalkulatorisch)                          -   €                        -   €                        -   €                           -   €                          -   €                      -   €                                -   €                        -   € 
 Summe           47.153,30 €                       -   €                       -   €                       -   €              9.000,00 €                       -   €                 750,00 €                      -   €                     -   €                    -   €                56.903,30 €                       -   € 

 Kostenarten 

Dehringhausen
Gemeinde Vöhl

 Klimaangepasstes 
Waldmanagement 

 Waldschutz gegen sonstige 
Schäden 

 Kostenstellen 

 Kostenarten  Holzernte gesamt (nur 
Unternehmer Komplettservice) 

 Holzeinschlag  Holzrücken, Holztransport  Walderneuerung 

 Kostenstellen 

 Waldpflege  Waldschutz gegen Wildschäden 

 Kostenarten 
 Walderschließung  Jagd, Fischerei 

14.07.2023

 Forstliche Nebenerzeugnisse  Liegenschaften 

 Aufwand Produktbereich I  Schutz- und Sanierung  Verkehrssicherung  Leistungen für Dritte  Erholung und Umweltbildung  Aufwand aller Produktbereiche 

 Kostenstellen 
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Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

 PLAN  IST  PLAN  IST  PLAN  IST 
 Materialaufwand                          -   €                        -   €               1.250,00 €                        -   € 
 Unternehmer-
leistungen            38.256,00 €                        -   €             93.909,30 €                        -   € 

 Büroausg., Zinsen, 
sonst. Ausg. 

                         -   €                           -   €                        -   € 
 Verbrauch eigener 
Erzeugnisse 
(kalkulatorisch)                          -   €                        -   €             56.903,30 €                        -   € 
 Summe           38.256,00 €                       -   €                       -   €                       -   €           152.062,60 €                        -   € 

 Aufwand Verwaltung  Eigene Maschinen und Fuhrpark 

 Verrechnungskostenstellen 

 Gesamtaufwand 
 Kostenarten 

Seite 4 von 18



Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
Eiche 10,00 26,00 € 260,00 €
Buche 120,00 26,00 € 3.120,00 €
Fichte 150,00 26,00 € 3.900,00 €
Kiefer 20,00 26,00 € 520,00 €
Lärche 20,00 26,00 € 520,00 €

Douglasie 100,00 22,00 € 2.200,00 €

10.520,00 € ,00 € ,00 € ,00 €

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Holzeinschlag (betriebseigene Forstwirte)

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. Baumart(en)

Summe Holzeinschlag (betriebseigene Forstwirte)

Dehringhausen
Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Beschreibung Abt.
Stand-

ort
Hpt-
Ba

Summe Holzernte gesamt (nur Unternehmer Komplettservice)

Holzernte gesamt (nur Unternehmer Komplettservice)

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Hpt-
Ba

Baumart(en)
Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)
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Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

,00 € ,00 € ,00 € ,00 €

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
Hordengatter 2,0 ha 5.500,00 € 11.000,00 €

11.000,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Holzrücken (nach eigenen FoWi) / Holztransport

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 

Waldschutz gegen Wildschäden

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 
Hpt-
Ba

Baumart(en)
Länge
 (m)

Summe Holzrücken (nach eigenen FoWi) / Holztransport

Summe Waldschutz gegen Wildschäden

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Hpt-
Ba

Baumart(en)
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Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
Mulchen von 

Pflegepfaden / 
Flächenvorbereitung 1,0 ha 400,00 € 400,00 €
Pflanzen + Pflanzung 

Nadelholz 1,0 ha 3.500,00 € 3.430,00 €
Pflanzen + Pflanzung 

Laubholz 0,9 ha 6.000,00 € 5.274,00 €
Nachbessern 

bestehnder Kulturen 3.500,00 €

12.604,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
Kultur- & 

Jundwuchspflege 5,0 ha 900,00 € 4.500,00 €

4.500,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 €

Hpt-
Ba

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 

€/ Stk. 

Stand-
ort

Baumart(en)

Beschreibung Abt.

Abt.
Stand-

ort
Hpt-
Ba

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

Summe Walderneuerung

Baumart(en)

Walderneuerung

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung

Waldpflege

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.

Summe Waldpflege
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Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
Nadelholzkulturen 

PSM-Einsatz gegen 
Rüsselkäfer 1,0 ha 800,00 € 800,00 €

800,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

Wegepflege & -
instandsetzung sowie 

Lichtraumprofil 395,0 ha 8,00 € 3.160,00 €

3.160,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 

€/ Stk. 

Beschreibung Abt.
Stand-

ort
Hpt-
Ba

Baumart(en)

Baumart(en)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

Waldschutz gegen sonstige Schäden

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Hpt-
Ba

Länge
 (m)

Summe "Waldschutz gegen sonstige Schäden"

Walderschließung

Summe Walderschließung

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
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Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

356,9 ha 35.693,00 €
3.569,30 €

356,93 ha 3.569,30 € ,00 € ,00 € 35.693,00 € ,0 h

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

Brennholz aus Krone 1.500,00 €

,00 € ,00 € ,00 € 1.500,00 € ,0 h

Forstbetriebsfläche laut gestelltem Förderantrag:

€/ Stk. 

Summe Klimaangepasstes Waldmanagement

Baumart(en)

Klimaangepasstes Waldmanagement

Leistung/Teilleist.

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 

Maßnahmen-
Nr.

Beschreibung Abt.
Stand-

ort
Hpt-
Ba

Baumart(en)
Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

Stand-
ort

Hpt-
Ba

Länge
 (m)

Zusatzausgaben für die Aufnahme von  Habitatbäumen:

Forstliche Nebenerzeugnisse

Summe Forstliche Nebenerzeugnisse

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Seite 9 von 18



Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
Eigentümerverpflichtun

gen für sonstige 
Leistungen 500,00 € 500,00 €

500,00 € 500,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

395,00 15,00 € 5.925,00 €

,00 € ,00 € ,00 € 5.925,00 € ,0 h

Baumart(en)

Baumart(en)

Jagd, Fischerei

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 

€/ Stk. Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Hpt-
Ba

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

Liegenschaften

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.

Summe Liegenschaften

Summe Jagd, Fischerei

Beschreibung Abt.
Stand-

ort
Hpt-
Ba
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Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
VKS entlang 

öffentlicher Straßen, 
Parkplätzen, etc. 9.000,00 €

9.000,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Baumart(en)

Verkehrssicherung

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 

Baumart(en)Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Hpt-
Ba

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

Summe Verkehrssicherung

€/ Stk. 

Schutz- und Sanierung

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Hpt-
Ba

Summe Schutz- und Sanierung
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Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
Umweltbildung mit 

Schulen und 
Kindergärten 750,00 €

,00 € 750,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Beschreibung

Baumart(en)
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Hpt-
Ba

€/ Stk. 

Abt. Baumart(en)
Stand-

ort
Hpt-
Ba

Summe Leistungen für Dritte

Erholung und Umweltbildung

Leistung/Teilleist.

Leistungen für Dritte

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.

Summe Erholung und Umweltbildung

€/ Stk. 
Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std
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Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024Dehringhausen

Gemeinde Vöhl 14.07.2023

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Büroausg., Zinsen, 
sonst. Ausg.

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)
Ha-Satz KWWF 395,0 ha 92,00 € 36.340,00 €
Fm-Satz-KWWF 479,00 4,00 € 1.916,00 €

38.256,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Arbeitsvol.

Unternehmer-
leistungen

 (€)

Material-
aufwand

(€)

Verbrauch
eigener

Erzeugnisse
 (kalkulatorisch; €)

erwartete
Fördermittel

(€)

geplante Entnahme 
Waldrückstellung 

(€)

eigene MA
in Stunden

(h)

,00 € ,00 € ,00 € ,00 € ,0 h

Leistung/Teilleist.

Baumart(en)

Baumart(en)

Eigene Maschinen und Fuhrpark

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

€/ Stk. 

Aufwand Verwaltung

Leistung/Teilleist.
Maßnahmen-

Nr.
Beschreibung Abt.

Stand-
ort

Hpt-
Ba

Maßnahmen-
Nr.

Beschreibung Abt.
Stand-

ort
Hpt-
Ba

Länge
 (m)

Fläche
 (ha)

Fm/
ha/

Stück/
Std

Summe Aufwand Verwaltung

€/ Stk. 

Summe Eigene Maschinen und Fuhrpark
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Datum:
Revier: FWJ:

W SG I SG II FE W SG I FE SG I SG II D-Ab PZ Schl IL FE SG I SG II PZ IL FE SG I SG II PZ IL FE

W B/C Pal ILG Br FE SH+ B/C SWP sSth Pal ILG BR FE BC SL D-Ab PZ Schl IS FE BC SL PZ IS FE BC SL PZ IS FE

Eiche

Buche 90 30 20 20 20

Fichte

Kiefer

Lärche

90 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 90 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Baumarten 90 90 0 0 0

Einschlag Selbstwerber

Waldbesitzer:

Hauungsplan

Einschlag eig. Forstwirte, Unternehmer

Fm 
gesamt  A

u
s-

fü
h

re
n

d
e

 

 P
L

A
N

 h
/ 

F
W

(M
) 

Eiche

Dehringhausen
Gemeinde Vöhl

Hauptnutzung

Abt. Hba

Summe Forstwirte, Unternehmer

Summe Selbstwerber

HN Gesamt

ha

Kiefer Lärche

IL SG II IL

Buche Fichte (Dgl = Füllfarbe "Lavendel)

0

2024

Maß-
nahmen

Nr. Fm/ ha

14.07.2023

Akl
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Datum:
Revier: FWJ:
Waldbesitzer:

Hauungsplan
Dehringhausen
Gemeinde Vöhl

2024
14.07.2023

W SG I SG II FE W SG I FE SG I SG II D-Ab PZ Schl IL FE SG I SG II PZ IL FE SG I SG II PZ IL FE

W B/C Pal ILG Br FE SH+ B/C SWP sSth Pal ILG BR FE BC SL D-Ab PZ Schl IS FE BC SL PZ IS FE BC SL PZ IS FE

Eiche 11 0 5 0 0 5 1

Buche 60 0 0 0 0 0 0 50 10

Fichte 165 0 0 0 75 0 75 15

Kiefer 22 0 0 10 10 2

Lärche 21 0 0 10 10 1

Douglasie 110 50 50 10

389 0,0 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 50 10 0 0 0 125 0 125 25 0 0 10 10 2 0 0 10 10 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 389 0,0 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 50 10 0 0 0 125 0 125 25 0 0 10 10 2 0 0 10 10 1

Summe Baumarten 389 60 275 22 21

Einschlag Selbstwerber

Summe Forstwirte, Unternehmer

 P
L

A
N

 h
/ 

F
W

(M
) 

Eiche

IL

Einschlag eig. Forstwirte, Unternehmer

Summe Selbstwerber

PN Gesamt

Buche Fichte (Dgl = Füllfarbe "Lavendel)

ha

SG IIIL

Fm/ ha
Fm 

gesamt  A
u

s-
fü

h
re

n
d

e
 

11

Pflegenutzung

Maß-
nahmen

Nr. Abt. Hba

Kiefer Lärche

Akl
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Datum:
Revier: FWJ:
Waldbesitzer:

Hauungsplan
Dehringhausen
Gemeinde Vöhl

2024
14.07.2023

W SG I SG II FE W SG I FE SG I SG II D-Ab PZ Schl IL FE SG I SG II PZ IL FE SG I SG II PZ IL FE

W B/C Pal ILG Br FE SH+ B/C SWP sSth Pal ILG BR FE BC SL D-Ab PZ Schl IS FE BC SL PZ IS FE BC SL PZ IS FE

479 0,0 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 30 20 70 30 0 0 0 125 0 125 25 0 0 10 10 2 0 0 10 10 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 479 0,0 0 5 0 0 5 1 0 0 0 0 30 20 70 30 0 0 0 125 0 125 25 0 0 10 10 2 0 0 10 10 1

Summe Baumarten 479 150 275 22 21

Kontrollsumme 479

Hauungsplan    Zusammenstellung

Holzeinschlag  HN (ohne FE) 70 fm Ist Soll Diff. %Ist Ist Soll Diff. %Ist

Holzeinschlag  PN (ohne FE) 350 fm HN Ei 0 8 8 0% PN Ei 11 24 13 46%

FE - Holz  HN 20 fm Bu 90 286 196 31% Bu 60 122 62 49%

FE - Holz  PN 39 fm Fi / Dgl 0 363 363 0% Fi /Dgl 275 747 472 37%

Summe Holzeinschlag 479 fm Ki / Lä. 0 133 133 0% Ki / Lä. 43 101 58 43%

0 fm Sa 90 790 11% Sa 389 994 39%

Gesamtsumme 479 1784 27%

Rücken Unternehmer
(Menge = Forstwirte ohne FE)

Einschlag durch

FoWi, Unternehmer

Selbstwerber

Gesamt HN + PN

Abt. Hba Akl  P
L

A
N

 h
/ 

F
W

(M
) 

Fm 
gesamt

Summe Haupt- und Pflegenutzung

 A
u

s-
fü

h
re

n
d

e
 Eiche

BA-gruppe BA-gruppe

11

Verteilung nach Nutzungsarten Hiebssatz - Gegenüberstellung  IST / Soll ( lt FE )

ha Fm/ ha

Lärche

IL SG II IL

Buche Fichte Kiefer
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Waldbesitzer:
Revier: Datum: 14.07.2023

2024

BA WiPlan HF Güte fm €/fm
Ei W W 0 400,00 0,00 €

SG I B, C 5 200,00 1.000,00 €
SG II Pal 0 100,00 0,00 €

IL ILG 0 65,00 0,00 €
IL BR 5 80,00 400,00 €

L / IL Selbstwerber 0 50,00 0,00 €
FE 1

Sa. Eiche 11 1.400,00 €
Bu W Schälholz+ 0 130,00 0,00 €

SG I B, C, 0 110,00 0,00 €
SG II SW (Pal) 0 95,00 0,00 €
SG II B/C, 2b - 3b 0 85,00 0,00 €
SG II Pal 30 85,00 2.550,00 €

IL ILG 20 70,00 1.400,00 €
IL BR 70 85,00 5.950,00 €

L / IL Selbstwerber 0 50,00 0,00 €
FE 30

Sa. Buche 150 9.900,00 €
Fi / Dgl SG I B,C 0 80,00 0,00 €

SG II SL, CGW 0 75,00 0,00 €
Pal D- Abs. 0 60,00 0,00 €
PZ B/C 125 80,00 10.000,00 €
IL ILG 125 40,00 5.000,00 €

L / PZ / IL Selbstwerber 0 40,00 0,00 €
FE 25

Sa. Fichte 275 15.000,00 €
Ki SG I B,C 0 70,00 0,00 €

SG II Pal + SL 0 60,00 0,00 €
PZ B/C 10 70,00 700,00 €
IL ILG 10 40,00 400,00 €

L / PZ / IL Selbstwerber 0 30,00 0,00 €
FE 2

Sa. Kiefer 22 1.100,00 €
Lä SG I B,C 0 80,00 0,00 €

SG II Pal + SL 0 60,00 0,00 €
PZ B/C 10 80,00 800,00 €
IL ILG 10 40,00 400,00 €

L / PZ / IL Selbstwerber 0 45,00 0,00 €
FE 1

Sa. Lärche 21 1.200,00 €
Verkauf

Sa. FE Sa. Gesamt Sa. (Efm) Ø-Erlös Holzgeldeinnahmen
59 479 420 68,10 € 28.600,00 €

Ø-Erlös(incl. FE) 59,71 €

Erlös 
netto

Einnahmen Holzverkauf  FWJ

Gemeinde Vöhl
Dehringhausen



Waldbesitzer: Datum:
Revier: FWJ: 2024

Arbeitskapazität Stunden FW (siehe Tabelle rechts)
Personalkosten Ist gesamt (siehe Tabelle rechts)
Personalkosten Ist Std. / FW (siehe Tabelle rechts)

Arbeitsvolumen 0
Arbeitskapazität 0

geplantes Arbeitsvolumen
eigene MA in Stunden (h)

 Holzernte gesamt (nur 
Unternehmer 
Komplettservice) 
 Holzeinschlag 0,0
 Holzrücken, 
Holztransport 
 Walderneuerung 0,0
 Waldpflege 0,0
 Waldschutz gegen 
Wildschäden 0,0
 Waldschutz gegen 
sonstige Schäden 0,0
 Walderschließung 0,0
 Forstliche Neben-
erzeugnisse 0,0
 Liegenschaften 0,0
 Jagd, Fischerei 0,0

 Schutz- und Sanierung 0,0
 Verkehrssicherung 0,0
 Erholung und 
Umweltbildung 0,0
 Leistungen für Dritte 0,0
 Aufwand Verwaltung 0,0
 Eigene Maschinen und 
Fuhrpark 0,0

0,0

Gemeinde Vöhl

Planung der Arbeitskapazität

Differenz

14.07.2023
Dehringhausen
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-129/2023 

Federführendes Amt 
Kommunale Daseins-
vorsorge und Ge-
meindeentwicklung 

 
Nationalparkgemeinde 
Vöhl 
 

Datum 09.10.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Haupt - und Finanzausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Ausschuss für Soziales und Tourismus 16.10.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung 30.10.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Antrag des Gemeindevertreters Hans-Joachim Dohl auf Aufforderung des Gemeindevor-
standes der Nationalparkgemeinde Vöhl zur form- und fristgerechten Klage beim Verwal-
tungsgericht Kassel gegen den Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums Kassel 
für 6 Windkraftanlagen (WKA) in den Gemarkungen der Gemeinden Vöhl und Lichtenfels 
(KB 85) 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Datum vom 6. Oktober 2023 wurde der als Anlage beigefügte Antrag gestellt. Auf die dortige 
Sachverhaltsdarstellung wird verwiesen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
--- 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand der Nationalparkgemeinde Vöhl wird aufgefordert, form- und fristgerecht 
Klage beim Verwaltungsgericht Kassel gegen den Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidi-
ums Kassel für 6 Windkraftanlagen (WKA) in den Gemarkungen der Gemeinden Vöhl und Lichten-
fels (KB 85), Az.: RPKS-33.1-53e-621-1.1-Vöhl/Lichtenfels-6 WKA-VEW-Sb vom 29.09.2023 zu er-
heben.  
 
 

 
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Antrag Klage Windpark Mühlenberg 10-23 
 



Hans-Joachim Dohl              06.10.2023 
Mitglied der Gemeindevertretung 
der Nationalparkgemeinde Vöhl                                                                                                  
    
 
 
An den Vorsitzenden  
der Gemeindevertretung der Nationalparkgemeinde Vöhl,  
Herrn Bernd Backhaus  
sowie die Vorsitzenden der Ausschüsse, Herren König und Lorenz 
 
Sehr geehrter Herren! 
 
Hiermit werden sie gebeten, den folgenden Antrag wegen Eilbedürftigkeit 
(Fristablauf) mit auf die Tagesordnung der Sitzungen der Ausschüsse am 
16.10.23 sowie die der Gemeindevertretung vom 30.10.2023 zu nehmen und 
dort beraten zu lassen. 
 
 
Antrag 
 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
Der Gemeindevorstand der Nationalparkgemeinde Vöhl wird aufgefordert, 
form- und fristgerecht Klage beim Verwaltungsgericht Kassel gegen den 
Genehmigungsbescheid des Regierungspräsidiums Kassel für 6 
Windkraftanlagen (WKA) in den Gemarkungen der Gemeinden Vöhl und 
Lichtenfels (KB 85),  
Az.: RPKS-33.1-53e-621-1.1-Vöhl/Lichtenfels-6 WKA-VEW-Sb                                               
vom 29.09.2023 zu erheben. 
 
 
Begründung: 
 
Die Gemeindevertretung der Nationalparkgemeinde hatte nach dem 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD, FW, FDP und Die Linke sowie 
dem mit deutlicher Mehrheit gefassten Beschluss vom 25.05.2020 das 
Einvernehmen zum Bau des Windparks Mühlenberg für die Bereiche 
Schallimmissionen, Abstand WEA 2 zur Wohnbebauung, Wasser- und 
Bodenschutz, Wetterradar, Schattenwurf sowie die Belange des Natur- und 
Artenschutzes versagt.  
 



Die Versagung des Einvernehmens wurde vom RP Kassel als rechtswidrig 
eingestuft und im Genehmigungsbescheid wie folgt ersetzt (Seite 2 der 
Genehmigung, untere Absätze- Zitat): 
 
„Das von der Gemeinde Vöhl rechtswidrig versagte Einvernehmen für die 
Anlagen WKA 2, WKA 4, WKA 5 und WKA 6 wird nach § 36 Abs. 2 Satz 3 
Baugesetzbuch (BauGB)ersetzt. 
Für das Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens wird die sofortige 
Vollziehung des Bescheides nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.“ 
 
Die durchgeführte Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens ist nach § 36 
Abs. 2 Satz 3 Baugesetzbuch möglich.  
Jedoch wurden die massiven Bedenken der Gemeindevertretung Vöhl, die 
ablehnenden Stellungnahmen der Ortsbeiräte Herzhausen, Harbshausen, 
Buchenberg, Kirchlotheim, Asel sowie die des NABU Vöhl und des NABU 
Landkreises Waldeck-Frankenberg gegen den Bau des Windparks mit den 
Ausführungen und Festlegungen im ergangenen Genehmigungsbescheid nicht 
umfassend beseitigt und bestehen nach meiner Einschätzung damit fort! 
 
Hinweis: 
Bei den ablehnenden Stellungnahmen ging und geht es nicht darum, 
regenerativen Energien in der Nationalparkgemeinde abzulehnen. 
 
Aktuell muss aber die Frage gestellt werden, ob der Mühlenberg mit seinen 
durch umfangreichste Gutachten und Untersuchungen belegten hochwertigen 
Naturschätzen ein geeigneter Standort für den von EWF beantragten Windpark 
ist, ob dort zwingend gebaut werden muss und ob die Auswirkungen der 
massiven Eingriffe in Wald, Natur und Boden für die Nationalparkgemeinde 
Vöhl und ihre Bürger verantwortbar sind! 
 
 
Weitere Begründungen erfolgen ggfs. mündlich. 
 
 
 
Gez. Hans-Joachim Dohl 
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Weitere Begründung zum Klage-Antrag – TOP 6 Gem.Vertr.Sitzung 30.10.23 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! – 

Können Sie mich alle hören? – Das ist gut: In den Ausschuss-Sitzungen hatte ich den 

Eindruck, dass mich einige leider nicht verstanden haben!! 

Ich beginne mit dem Antrag!  (kompl. Antragstext mit Begründung). 

Mir ist bekannt, dass der Mühlenberg als Windpark-Standort im Jahr 2012 von drei Personen 

ausgesucht wurde. Die Auswahl, ich unterstelle vorrangig wirtschaftliche Gründe, hat zur 

Ausweisung vom Windvorranggebiet KB 85 geführt. Die gemeindlichen Gremien wurden 

dabei nicht beteiligt! – Wer andere Erkenntnisse hat, möge sie hier und heute mitteilen! 

Das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee hat sich höchst kritisch gegen den Bau des 

Windparks Mühlenberg ausgesprochen. Durch die unmittelbare Nähe zum Nationalpark wird 

auf eine mögliche Aberkennung des Titels „UNESCO-Weltnaturerbe“ hingewiesen. 

Respekt, da hat jemand Rückgrat bewiesen! 

Der Nationalpark-Mitbegründer Norbert Panek aus Korbach hat einen Windpark im 

Mühlenberg strikt abgelehnt. Ebenso vehement der leider auch im letzten Jahr verstorbene 

NABU-Vorsitzende Wolfgang Lübke, Bruder des ermordeten RP Walter Lübke! 

Gegen den Teilregionalplan Energie des RP Kassel klagen mehrere nordhessische 

Kommunen. Bei einer Vöhler Klage geht es konkret um die durch RP erteilte Genehmigung 

für den Windpark Mühlenberg. Und dann nur um den Bau der 4 WEA, die in unserem Gebiet 

gebaut werden sollen.  

Die Versagung des Einvernehmens der Nationalparkgemeinde Vöhl ist laut 

Genehmigungsbescheid „rechtswidrig“ erfolgt. Eine konkrete Begründung ist nicht 

enthalten. Das RP Kassel hat unser versagtes Einvernehmen ersetzt. Das ist nach § 36 Abs. 

2 Bau-Gesetzbuch gesetzlich möglich.  

Unsere Reaktionen darauf: Überschaubar!  

Muss es uns nicht interessieren, dass wir, der Vorstand und die Verwaltung 

rechtswidrig gehandelt haben sollen?  Und warum wird uns diese Rechtswidrigkeit im 

Bescheid nicht definiert bzw. erklärt?          

Das scheinbare Desinteresse einiger Fraktionen daran und ausgebliebene Stellungnahmen 

dazu haben die doch zahlreichen Besucher der Ausschuss-Sitzungen am 16.10.23 in 

Herzhausen „schwer beeindruckt“:  - Sie sind demonstrativ aufgestanden und haben den 

Saal verlassen! 

Und deshalb, meine Damen und Herren, stelle ich folgende Fragen: 

Warum stehen wir nicht zu unserer mehrheitlich gefassten Entscheidung zur 

Versagung des Einvernehmens aus dem Mai 2020? Warum fällt die Mehrheit der 

Vertretung jetzt um? Und warum lassen wir unsere Natur, den Nationalpark – 

insbesondere aber Herzhausen mit einer starken und standhaften Ortsvorsteherin 

sowie fünf Ortsbeiräte unserer Nationalparkgemeinde - sprichwörtlich im Dauerregen 

stehen? 

Das RP Kassel hat weiterhin entschieden, dass der Bahnhof Herzhausen kein Ortsteil, 

sondern eine „Splittersiedlung“ ist. Das hat zur Folge, dass die Mindestabstände der WEA 
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zum Bahnhofsgebiet von 1000m unterschritten werden können. Definition bzw. 

Begründung? - Fehlanzeige! 

Unsere Stellungnahme zu Schall und Schlagschatten wurde nicht widerlegt. Unterschiedliche 

Schallwerte zu Ferienhäusern in Harbshausen und Herzhausen, nämlich 35 zu 45 Dezibel, 

sind nicht nachvollziehbar. Dazu das Gutachten des TÜV Nord, welches im Interimsverfahren 

als Prognose erstellt wurde. Ermittelte Schallemissionen vor Ort? - Fehlanzeige! 

Für die überwiegende Anzahl der Messpunkte in den Ortsteilen wurden 45 Dezibel ermittelt. 

Die Weltgesundheitsorganisation/WHO empfiehlt, (Zitat) „durch Windenergieanlagen 

bedingte Lärmpegel auf weniger als 45 Db Lden zu verringern, weil Lärm von 

Windenergieanlagen oberhalb dieses Wertes mit schädlichen gesundheitlichen 

Auswirkungen verbunden ist..(Zitatende). 

Sicher ist, dass die Bürger von Herzhausen und weiterer Ortsteile beim Betrieb der Anlagen 

„Schlagschatten“ ausgesetzt werden. Dieser stellt nicht nur eine bloße Belästigung, sondern 

eine konkrete Gesundheitsgefährdung für alle Betroffenen dar. Daran werden die vom RP 

festgelegten Abschaltzeiten vor Erreichen der vermeintlichen Maximalbelastungsgrenze von 

8 Stunden im Jahr bzw. 30 Minuten am Tag nichts ändern! 

Überall auf der Welt wird Wald- bzw. Urwald gerodet und von uns in Deutschland zu Recht 

kritisiert. Auch hier müssen unsere schwer geschädigten Wälder jahrzehntelang 

kostenintensiv wiederaufgeforstet werden.  

Wie passt das zu den geplanten, großflächigen Rodungen des gesunden Laubwaldes mit 

alten Baum-Habitaten im Mühlenberg zusammen? Und wann, wie und wo wird hier wieder 

aufgeforstet? 

Die Biologin Dr. Frauke Fischer schreibt in einem Focus-Artikel, dass alle über den 

Klimawandel, aber wenige über den Verlust von Biodiversität und Öko-System-Leistungen 

sprechen. 

Das sind u.a. die weltweite Bestäubung durch Insekten sowie die Leistungen des Bodens, 

der Meere und der Wälder! Ihr Leitsatz (Zitat):  

„Der Klimawandel entscheidet, wie wir in Zukunft leben, der Verlust von Biodiversität 

darüber, ob wir überleben! (Zitat-Ende). -  Und wir alle wissen: Das 6. Artensterben ist 

bereits in vollem Gange! 

Mit Beginn der Bauarbeiten werden tausende Tonnen von Beton und Stahl im Mühlenberg 

vergraben bzw. aufgestellt. Die WirtschaftsWoche schreibt am 08.10.23 über den 

„Klimakiller Beton“. Ich zitiere: 

„Kaum eine Branche schadet dem Klima so sehr wie die Zementindustrie…Vier 

Milliarden Tonnen Zement verbaut die Welt Jahr für Jahr. Laut Berechnungen von 

Forschern entsteht in den kommenden vier Jahrzehnten im Schnitt jeden Monat 

einmal New York! Insgesamt ist die Zementbranche für 8 Prozent der globalen CO2-

Emmissionen verantwortlich, also fast dreimal so viel, wie die globale Luftfahrt!“ (Zitat-

Ende). 

Ein weiterer Klimakiller befindet sich laut Bericht Tagesschau v. 18.08.2022 in den 

gasisolierten Schaltanlagen der Windräder. Es handelt sich um SF6 – Schwefelhexafluorid. 

Das hat von allen bekannten Substanzen die stärkste Treibhauswirkung, nämlich 22.800mal 

so stark, wie die gleiche Menge CO². Gelangt es in die Atmosphäre, dauert es bis zum 

Abbau mehr als dreitausend Jahre. Von den Herstellern Nordex und Vestas kommt die 
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Auskunft: Es gibt keine Alternativstoffe, beim Betrieb kaum ein Entweichen und 

ordnungsgemäße Entsorgung bei Rückbau ist gesichert! 

Durch wen, frage ich und wie? Denn dafür sind die Hersteller nicht mehr zuständig. Aber 

die Betreiber. Oder die für den Standort zuständige Kommune – also wir - wenn der 

Betreiber nicht mehr kann oder will! Das gilt auch für den gesamten Rückbau mit 

Fundamenten, Fahrstraßen, Kabeln sowie die Wiederherstellung des ursprünglichen 

Zustands im Mühlenberg! 

Die Ausführungen zu den Belangen des Natur- und Artenschutzes sind im 

Genehmigungsbescheid sehr komplex enthalten. Darüber habe ich in den Ausschüssen 

umfänglich berichtet. Hier der Versuch einer Kurzfassung. 

Im Vorhabengebiet bzw. direkter Nähe wurden u.a. 49 Vogel- und 13 Fledermausarten 

nachgewiesen, die dort ihren angestammten Lebensraum haben. Darunter streng geschützte 

Arten, für die wir eine besondere Verantwortung haben.  

Damit ist die Artenvielfalt im Vorranggebiet KB 85 ist sehr hoch. Das machen die sehr 

umfangreichen Festlegungen in den Nebenbestimmungen, Röm. IV des Bescheids, 

deutlich!  

U.a. legt die Obere Naturschutzbehörde folgende Abschaltzeiten für 3 Milan-Paare fest, die 

dort leben und brüten:  

Für das Brutpaar mit 550m Entfernung zur nächsten Anlage sind die WEA 1 und 3 für die 

gesamte Dauer des Betriebs vom 01.03.-31.08 von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang abzuschalten! Damit werde das Tötungsrisiko unter die maßgebliche 

Signifikanzschwelle gesenkt! Soll heißen, denen passiert nichts! 

Für die zwei Brutpaare mit Horsten von weniger als 500m Abstand zu den Anlagen wird von 

einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko ausgegangen, welches sich nicht durch geeignete 

Maßnahmen senken lässt, schreibt das RP. 

Warum nicht, frage ich? Man muss doch die WEA nicht dorthin bauen. EWF kann den 

Standort verlegen oder beide WEA mitten im Mühlenberg weglassen!  

Auf die Antwort unseres regionalen Energieversorgers bin ich gespannt! 

Zum Schutz der 13 Fledermausarten werden vom RP weitreichendste Abschaltzeiten für 

alle Anlagen und die gesamte Dauer des Betriebs jährlich vom 01.04.-31.10. von 

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang festgelegt! 

Mit diesen Abschaltzeiten will das RP die Populationen schützen. Dennoch wird mit diesem 

Bescheid die von EWF beantragte Ausnahmegenehmigung gem. § 45 

Bundesnaturschutzgesetz, Abs. 7 Nr. 4. u. 5, erteilt, die „im Einzelfall“ wegen der 

öffentlichen Sicherheit oder des überwiegenden öffentlichen Interesses das Töten 

streng geschützter Milane und Fledermäuse erlaubt! 

Wo ist hier der Einzelfall? Betroffen sind alle WEA und alle festgestellten Tier-

Populationen!  

Möglich macht dies die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes vom vergangenen Jahr. 

Viele Fachleute sehen darin einen Frontalangriff auf den Natur- und Artenschutz sowie 

die Biodiversität. Und damit indirekt auch auf den Schutz von Menschen!  

Ich kritisiere hiermit öffentlich und frage:  
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Warum wird seit 10 Jahren ein Windpark in ein seit 2011 bekanntes Rotmilan- und 

Fledermaus-Dichtezentrum sowie einen Hotspot der heimischen Biodiversität 

hineingeplant? 

Für die erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes werden 92.083,46€ 

festgelegt. Das sind dann pro Jahr gerundet 3.070 €. Und für jeden Tag in 30 Jahren 8,41€! 

Das ist der Betrag für die Zerstörung unseres Landschaftsbildes, unserer Topografie, unserer 

Natur. Und dieser Betrag geht an das Land Hessen. Aber da geht die Pacht für 4 WEA auf 

Vöhler Boden auch schon hin! 

Weiter zu den „Biotopwertpunkten“, die auch als – Öko-Punkte bezeichnet werden. Das ist 

der Ausgleich für die Eingriffe in unsere Natur nach Fachgutachter-Überplanung KB 85 im 

Mühlenberg.  

Das bekannte Planungsbüro kommt auf die Summe von 121.044 Biotopwertpunkten. Diese 

Berechnung korrigiert das Dezernat 27 gewaltig nach oben. Nämlich auf 408.829 

Biotopwertpunkte. Hier offenbart sich deutlich: Die Gutachter werden vom Bauherrn 

bezahlt. So fallen die Gutachten auch aus! 

408.829 Öko-Punkte stellen auch einen konkreten Wert bzw. Geldbetrag dar! Ich habe 0,50 

€/Ö. angesetzt und komme auf eine Summe von rund 204.415 €. Das soll also der 

ausreichende monetäre Ausgleich für die massiven Eingriffe auf dem Mühlenberg sein?  

Man könnte jetzt denken, dass die Öko-Punkte in unsere Nationalparkgemeinde gehen. 

Irrtum: Die gehen nach Lichtenfels. Dort steht eine ackerbaulich und intensiv genutzte Fläche 

von 33.212m² zur Verfügung, die in Grünland umgewandelt und bilanziert werden soll! 

Wollen wir das so hinnehmen?   

Meine Damen und Herren! Ich bin bedient, weil man sich bedient! An einem 

Naturschatz, „unserem Silberbesteck“! Verursacht massivste Eingriffe und Veränderungen 

und woanders wird ausgeglichen! 

Damit gehen uns die o.a. 204.415€ durch die Lappen, die uns bei anderen Projekten in der 

Bilanzierung fehlen. Und wenn sie fehlen müssen wir sie bezahlen.  

Muss uns das interessieren? – Aber sicher! 

Nun zum Geld, denn dabei geht es hier beim Windpark-Bau. Und wenn‘s ums Geld 

geht, sind immer alle interessiert! 

EWF gibt an, mit dem Betrieb der WEA – trotz der immensen Abschaltzeiten im Sommer – 

65 Millionen kWh im Jahr zu produzieren. Je kWh soll die Gemeinde 0,02 €Ct. bekommen. 

Für alle WEA wären das ca. 120TSD. Davon sollen wir 4/6 also ca. 80 TSD jährlich 

bekommen.  

Ich gehe von einem deutlich niedrigeren Betrag aus! 

Denn allein die Abschaltzeiten für die Rotmilane betreffen 245 Tage und insgesamt 3.035 

Stunden für 2 WEA. Die für die Fledermäuse insgesamt 214 Tage mit 2.476 Stunden für 

alle WEA. Das dürfte das Betriebsergebnis signifikant und deutlich nach unten korrigieren. 

Und damit unsere Beteiligung! 

Gewerbesteuer-Einnahmen im Zeitraum der ersten 15-17 Jahre werden wir wegen der 

hohen Investitionen nicht erhalten. Ca. 40 - 50 Mio. € müssen abgeschrieben werden. Was 

danach passiert ist offen! 

Über 30 Betriebsjahre gerechnet, könnte die Gemeinde – wenn man großzügig rechnen will - 

ca. 1,5-2 Mio. € einnehmen. Das ist sehr viel Geld, auf das wir eigentlich nicht verzichten 
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können. Im Vergleich zu den immensen Gewinnen der Projektierer, Betreiber und 

Netzbetreiber sind das aber nur – sehen Sie mir den provokanten Begriff nach – Peanuts.  

Denn wenn die Prognosen von EWF richtig wären, wird der Windpark Mühlenberg bei einem 

aktuellen Börsenstrompreis von 6 Cent ca. 3,9 Mio. € im Jahr erwirtschaften. Das sind in 10 

Jahren 39 Mio., in 20 Jahren fast 78 Mio. € und in 30 Jahren ca. 117 Mio. €. Im Ergebnis eine 

Verdreifachung der Investitionssumme! Und da wären 2 Mio. € für uns als 

Nationalparkgemeinde, bei dem was wir verlieren und riskieren, im Verhältnis eben nur 

Peanuts!  

Kommen wir zum beantragten Klageverfahren!  

Klagen ist immer ein gewisses Risiko. Sowohl vom Verlauf als auch von den Kosten her. 

Nicht umsonst heißt es: Vor Gericht und auf hoher See…..!  

Nach einem positiven Beschluss der Vertretung würde Klage beim Verwaltungsgericht 

Kassel erhoben. Dazu müsste man eine Fachkanzlei einschalten. Und dass, wie auch die 

Klage selbst, kostet Geld! Ich rechne hier zunächst mit ca. 30 TSD €, die im Haushalt 2024 

eingestellt werden müssten! 

 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: 

Bei diesem Antrag geht es einzig und allein um die Standortfrage im KB 85 und den dort 

genehmigten Windpark Mühlenberg! Kann und muss der Windpark zwingend hier 

gebaut werden? Und warum werden Anlagen gebaut, die nach den Vorgaben des RP 

fast halbjährig stehen? Und nur mit hohen Subventionen, die unseren Strompreis 

noch weiter in die Höhe treiben, wirtschaftlich sind! 

Dafür zahlen wir dann als Nationalparkgemeinde einen enormen Preis, weil unsere 

Natur, die Artenvielfalt und die Biodiversität im Mühlenberg unbezahlbar sind!  

Wir riskieren massivste Nachteile für Nationalparkhaus, den Nationalpark und unseren 

sanften Tourismus! 

Wir riskieren, dass der Nationalpark den Titel UNESCO-Weltnaturerbe verliert. 

Und am schlimmsten:  

Wollen wir in Kauf nehmen, dass die Bürger von Herzhausen sowie die Bürger 

weiterer Orte nicht nur Belästigungen, sondern auch konkreten 

Gesundheitsgefährdungen ausgesetzt werden! 

Das ist nicht akzeptabel, es nicht auch nicht hinnehmbar und deswegen stehe ich hier! 

Nun, verehrte Kolleginnen und Kollegen im Parlament, sind wir alle gefordert! Ich bitte Euch 

um Unterstützung meines Antrags. Dazu wünsche ich uns sachliche und zielführende 

Beratungen! 

 

Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit! 

Gez. Hans-Joachim Dohl 

Vöhl-Basdorf, 30. Oktober 2023 
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-130/2023 
Federführendes Amt Finanzen und Steuern 

 
Nationalparkgemeinde 
Vöhl 
 

Datum 09.10.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Haupt - und Finanzausschuss 16.10.2023 zur Kenntnis 
Ausschuss für Soziales und Tourismus 16.10.2023 zur Kenntnis 
Gemeindevorstand 17.10.2023 zur Kenntnis 
Gemeindevertretung 30.10.2023 zur Kenntnis 

 
Betreff: 
2. Bericht über den Haushaltsvollzug gemäß § 20 GemHVO 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Nach § 28 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushalts-
vollzuges zu unterrichten. Der Bericht soll den Mitgliedern der Gemeindevertretung einen unterjäh-
rigen Status der Bewirtschaftung geben. In dem Bericht werden die geplanten Erträge und Aufwen-
dungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen den tatsächlichen Beträgen gegenübergestellt. Au-
ßerdem erfolgt eine Einschätzung dazu, ob die Planungen eingehalten werden können.  
 
Derzeit ist davon auszugehen, dass die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer und der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich nicht die geplante Höhe errei-
chen werden. Das Defizit wird mehrere Zehntausend Euro betragen. Die Aufwendungen -   
mit Ausnahme der Personalaufwendungen - liegen bis Jahresende aber voraussichtlich im geplan-
ten Rahmen. Der geplante Jahresüberschuss wird daher sicher geringer ausfallen, ein Fehlbetrag 
sollte aber nicht entstehen. 
 
Der 2. Bericht nach § 28 GemHVO ist der Drucksache als Anlage beigefügt.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
--- 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen den 1. Bericht über den Haushaltsvollzug 2023 nach 
§ 28 GemHVO zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 

 
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. 2. Bericht über den Haushaltsvollzug gemäß § 28 GemHVO 
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-109/2023 

Federführendes Amt 
Kommunale Daseins-
vorsorge und Ge-
meindeentwicklung 

 
Nationalparkgemeinde 
Vöhl 
 

Datum 28.08.2023 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevertretung 18.09.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 16.10.2023 vorberatend 
Ausschuss für Soziales und Tourismus 16.10.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung 30.10.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Antrag der CDU-Fraktion zur Wasserversorgung auf Friedhöfen 
 
 
 
Sachdarstellung: 
Mit Datum vom 24. August 2023 wurde der als Anlage beigefügte Antrag gestellt. Auf die dortige 
Sachverhaltsdarstellung wird verwiesen. 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.09.2023 wurde Antrag zur weiteren Beratung an 
den Haupt- und Finanzausschuss sowie an den Ausschuss für Soziales und Tourismus verwiesen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
--- 
 
Beschlussvorschlag: 
Die CDU-Fraktion beantragt, bei allen geeigneten Friedhofskapellen das Niederschlagswasser von 
den Dachflächen durch einfache bauliche Maßnahmen in geeigneten Behältern aufzufangen und 
zur Nutzung für die Grabpflege bereitzustellen. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Umset-
zung dieses Antrags bei geeigneten Friedhofskapellen baldmöglichst in Zusammenarbeit mit den 
Ortsbeiräten zu prüfen und ggfs. eine entsprechende Durchführung vorzunehmen. 
 
 

 
 
 
 
 
Anlage(n): 
1. Wasserversorgung auf Friedhöfen - Antrag CDU-Fraktion 
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CDU-Fraktion 
in der Gemeindevertretung Vöhl     Vöhl, 24. August 2023 
 
 
An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Vöhl                        
Herrn Bernd Backhaus 
Schlossstr. 1        
 
34516 Vöhl  
 
    
 
 
Betr.: Wasserversorgung auf Friedhöfen 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
  
die CDU-Fraktion stellt hiermit den nachfolgenden Antrag für die Gemeindevertretersitzung 
am 18. September 2023. Gegen eine vorherige Behandlung in den Ausschüssen bestehen 
keine Bedenken. 
 
 
Der Beschlussvorschlag lautet: 
 
Die CDU-Fraktion beantragt, bei allen geeigneten Friedhofskapellen das Niederschlagswasser 
von den Dachflächen durch einfache bauliche Maßnahmen in geeigneten Behältern 
aufzufangen und zur Nutzung für die Grabpflege bereitzustellen. 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Umsetzung dieses Antrags bei geeigneten 
Friedhofskapellen baldmöglichst in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten zu prüfen und 
ggfs. eine entsprechende Durchführung vorzunehmen. 
 
Begründung  
 
Die „Gefahrenabwehrverordnung über die Einschränkung des Trinkwasserverbrauchs bei 
Notständen in der Wasserversorgung der Gemeinde Vöhl“ wurde in der Bürgerzeitung 
amtlich bekanntgegeben. Nachdem uns daraufhin einige Bürger angesprochen haben, ist die 
CDU-Fraktion der Auffassung, dass - unabhängig von der Entscheidung des 
Gemeindevorstandes über einen Trinkwasser-Notstand - in der Gemeinde das Ziel verfolgt 
werden sollte, die Nutzung von Trinkwasser aus dem öffentlichen Versorgungsnetz wo 
immer möglich einzuschränken und stattdessen gesammeltes Niederschlagswasser zu 
verwenden. Das Thema ist hochaktuell und die zu Ende gehende Sommerzeit zwingt zum 
Handeln. 
 
Weitere Begründungen werden von der CDU-Fraktion mündlich vorgetragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gertmann Sude 
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